
Zweite Satzung zur Änderung der  
Fachspezifischen Bestimmungen für das Bachelor-Nebenfach  

Biologie 
(Erwerb von 60 ECTS-Punkten) 

 
Vom 14. Oktober 2020 

 
(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2020-99) 

 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1 Satz 1 sowie Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 

Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK) in der jeweils 
geltenden Fassung in Verbindung mit § 1 Satz 1 der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung (ASPO) 
für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg vom 1. Juli 
2015 (Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/pdf/2015/2015-4.pdf) erlässt die 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg folgende Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
Die fachspezifischen Bestimmungen für das Bachelor-Nebenfach Biologie (Erwerb von 60 ECTS-
Punkten) vom 22.07.2015 (Fundstelle: https://www.uni-
wuerzburg.de/fileadmin/amtl_veroeffentlichungen/2015/2015-37.pdf) in der Fassung der Änderungssat-
zung vom 07.03.2018 (Fundstelle: https://www.uni-
wuerzburg.de/fileadmin/amtl_veroeffentlichungen/2018/2018-4.pdf ) 
werden wie folgt geändert: 
 

1. § 2 der fachspezifischen Bestimmungen erhält folgende neue Fassung:  

 

„§ 2 Ziel des Studiums 
1Das Bachelor-Nebenfach Biologie wird von der Fakultät für Biologie der JMU im Rahmen eines aus ei-
nem Haupt- und einem Nebenfach bestehenden grundlagenorientierten Studiengangs angeboten. 2Ziel 
des Nebenfachstudiums ist es, den Studierenden einen Einblick in grundlegende Inhalte und wissen-
schaftliche Konzepte der verschiedenen Teilgebiete der Biologie zu geben. 3Als auf den Erwerb von 60 
ECTS-Punkten angelegtes Nebenfachstudium orientiert es sich am Bachelor-Studiengang Biologie (Er-
werb von 180 ECTS-Punkten) und enthält grundlegende Module aus dessen Pflicht- und Wahlpflichtbe-
reich.4Der erworbene akademische Grad richtet sich nach dem Hauptfach.“ 

 

 

2. Im Pflichtbereich erhält das Modul 

07-
SQF-
RETH 

2015
-WS 

Rechtliche und ethi-
sche Aspekte in den 
Biowissenschaften  
Legal and Ethical 
Aspects in Biologi-
cal Sciences 

V(1)+
Ü(1) 

5 1   NUM Klausur (ca. 30-
60 Min.) 
  

Deutsch 
und/oder 
Englisch 

 1) bonusfähig 
4) VL: Übungsaufgaben1 

 

folgende neue Fassung: 

07-
SQF-
RETH 

2021
-SS 

Rechtliche und ethi-
sche Aspekte in den 
Biowissenschaften  
Legal and Ethical 
Aspects in Biologi-
cal Sciences 

V(1)+
Ü(1) 

5 1   NUM Klausur (ca. 30-
60 Min.) 
oder 
Portfolio  

Deutsch 
und/oder 
Englisch 

 1) bonusfähig 
4) VL: Übungsaufgaben1 
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§ 2 
Inkrafttreten 

 
1Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Ihre Inhalte gelten erstmals 
für Studierende, die ihr Studium im Bachelor-Nebenfach Biologie (Erwerb von 60 ECTS-Punkten) zum 
Sommersemester 2021 an der Universität Würzburg beginnen oder aufnehmen. 



 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Würzburg vom 29. September 
2020. 
 
Würzburg, den 13. Oktober 2020 
 
 
Der Präsident: 
 
 
 
Prof. Dr. A. Forchel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zweite Satzung zur Änderung der Fachspezifischen Bestimmungen für das Bachelor-Nebenfach 
Biologie (Erwerb von 60 ECTS-Punkten) wurden am 13. Oktober 2020 in der Universität niedergelegt; 
die Niederlegung wurde am 14. Oktober 2020 durch Anschlag in der Universität bekannt gegeben. Tag 
der Bekanntmachung ist daher der 14. Oktober 2020. 
 
Würzburg, den 14. Oktober 2020 
 
 
Der Präsident: 
 
 
 
Prof. Dr. A. Forchel 
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